
Fachstelle Kommunikation 

B Abstimmungsparolen der Horgner Parteien 

Gemeindeversammlung vom 12./13. März 2025



 

al-bezirk-horgen.ch 

 

 

Parolen der Alternativen Liste Horgen - 
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Kommunaler Richtplan 2025 
 

Die AL Horgen unterstützt den Antrag des 

Gemeinderates «Kommunaler Richtplan Horgen 

2025», sofern während der GV der Antrag aus Sicht 

der AL nicht verschlechtert wird. 

 

 

Die AL Horgen unterstützt den Antrag der SP Horgen 

für ein öffentliches Mitwirkungsverfahren zum 

«Geschwindigkeitskonzept» 



 

Parole zur Gesamtrevision Richtplan Horgen  
GV vom 12./13. März 2025 

Die EVP Horgen stimmt allen Anträgen zum Richtplan zu! 

Die EVP Horgen beteiligte sich in den vergangenen Jahren aktiv am 
Mitwirkungsverfahren des REK (räumliches Entwicklungskonzept) und konnte ihre 
Anliegen platzieren.  

Die EVP Horgen beurteilt den kommunalen Richtplan, der dem Stimmvolk am 
12./13. März 2025 vorgelegt wird, als gute, zielführende strategische Stossrichtung 
für Horgen. Die Anliegen der unterschiedlichen Bedarfsgruppen sind ausgewogen 
berücksichtigt und die konkreten Massnahmen in allen 4 Bereichen adäquat 
ausgearbeitet (Siedlung, Landschaft und Freiräume, Verkehr und Mobilität, 
öffentliche Bauten und Anlagen). 

Die EVP Horgen empfiehlt die Zustimmung zu allen Anträgen der Gesamtrevision 
des Richtplans der Gemeinde Horgen am 12./13. März 2025.  

Ja

www.evp-horgen.ch

http://www.evp-horgen.ch


  

 

FDP Die Liberalen 
FDP Horgen 

 

info@fdphorgen.ch 
www.fdphorgen.ch  

 

 
 

Parolen der FDP-Horgen zur Richtplan 
Gemeindeversammlung vom 12. / 13. März 

2025 

 

 

Die Mitgliederversammlung der FDP-Horgen hat am 26.02.25 beschlossen, der 
Gesamtrevision des kommunalen Richtplans gemäss Antrag des Gemeinderates vom 
02.12.24 zuzustimmen.  

Folgende Gedanken hat sich die FDP-Horgen zur Richtplanung gemacht: 

1. Finanzielle Nachhaltigkeit: Standortförderung fürs Gewerbe, Projekte 
kosteneffizient umsetzen. 

2. Infrastruktur: Muss den Anforderungen gerecht werden 
(Bevölkerungswachstum bestimmt Ausmass; Verkehrswege sind 
zweckgebunden zu nutzen) 

3. Plausibilität: Verdichtung dort, wo es verkehrstechnisch sinnvoll und möglich 
ist 

Die FDP-Horgen wird an der Gemeindeversammlung 5 Anträge stellen zu den Themen:  

- Klimaangepasste Siedlungsentwicklung und Siedlungsökologie 
- Grundsätze zur Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 
- Strassennetz und Parkierung 
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Parole für die Gemeindeversammlung vom 12./13. März 2025 

 

 Gesamtrevision kommunaler Richtplan Horgen 2025 gemäss Unterlagen zur 
Gemeindeversammlung 

Dieses Ja gilt vorbehaltlich allfälliger Beschlüsse der Gemeindeversammlung, die wesentlich unseren 
Interessen widersprechen.  

Wir erachten die aktuelle Vorlage, die unter Mitwirkung verschiedenster Interessengruppen erarbeitet wurde, 
als ausgewogen. 

Ja

http://www.horgen.grunliberale.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 



 

www.svphorgen.ch 
 

 

 

Parolen zur Gemeindeversammlung vom 12. und 13. März 2025 

 

Gesamtrevision kommunaler Richtplan Horgen 2025:      JA 

Grundsätzlich empfehlen wir die Richtplanvorlage in der vorliegenden Form zur 

Annahme. Zwar sind wir mit einzelnen Passagen nicht einverstanden, z.B. wirren 

Erwähnungen von “klimaangepasstem Handeln”, was unkonkreter nicht sein könnte 

und sich eher wie ein grünreligiöses Pamphlet lies. Dennoch ist es ein brauchbarer 

Kompromiss. In die Vorlage ist viel Arbeit des Gemeinderates und externer Berater 

geflossen. Die Mitwirkungsverfahren waren breit abgestützt und wir können 

bestätigen, dass die Anträge der SVP zu erheblichem Teil eingeflossen sind. 

 

Die Vorlage könnte durch an der Gemeindeversammlung gestellte Anträge verzerrt 

werden. Eventuelle Anträge von linker Seite, egal ob für mehr Umverteilung oder 

mehr Bevormundung, sind an der Gemeindeversammlung kategorisch abzulehnen. 

            

        

http://www.svphorgen.ch/



